
�leJ: !anöesregieJ:ung 
Präs.Abt. 11 - 980/85 

An das 

Bundesministerium für 
Inneres 

Her ren gas s .� 7 

1014 W i e !1  

-

13/srJ� 42/H� 

A-6010 Innsbruck, am ....... g .. � .... X� .. �.E.g�.E ... ).9..§A ......... . 

Tel.: OS 2 22/28701. Durchwahl Klappe .. �.:?.?. ................ .. 

Sachbearbeiter: .... P.E .. � ..... y..� .. �.�E.�.�.�.�.�.�.;-............. . 

Bitte in der Antwort die 

GeschäflSzllhl dieses 

Schreibens anführen. 

Betreff: Ent�urf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Zivildienstgesecz geändert 
wird (Zivildienstgesetz-Novelle 1984); 
Beg u ta c h tun g . ,.,. 

Zu Zahl: 9� 103/30-111/5/83 vom 10. Jänner 1984 

" 

Gegen den übersandten Entwurf einer Zivildienstgesetz-Novelle 

1984 bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 

Die Interessen der Länder werden vor allem durch die ge­

plante Änderung des § 18 a Abs. 2 berührt, wonach künftig 

der Grundlehrgang grundsätzlich den Ländern übertragen werden 

soll. Da den Ländern die Möglichkeit offen bleibt, einer sol­

chen Übertragung nicht zuzustimmen, entsteht durch die Novelle 

keine unmittelbare Verpflichtung für die Länder. In den Er­

läuterungen zur Änd�rung des § 18 a Abs. 2 ist zur KlarsteI­

lung erwähnt, daß die im § 18 a Abs. 3 enthaltene Kosten­

regelung auch für die Länder gelte. Da diese vom Begriff 

"Rechtsträger" er faßt seien, erübrige sich eine Änderung dieser 

Bestimmung. 

. / . 

13/SN-42/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Bei einer Übertragung des Grundlehrganges auf die Länder muß 

jedenfalls gewährleistet sein, daß ihnen die Kosten vom Bund 

zur Gänze zu ersetzen sind. Dies sollte im § 18 a Abs. 3 in 

einer jeien Zweifel ausschließenden Weise unmittelbar und 

nicht durch Verweisung auf eine andere Norm ( §  41 Abs. 2), 

die überdies bloß sinngemäß anzuwenden ist, normiert werden. 

Angeregt wird auch, im Zuge der geplanten Novellierung die 

Straftesti��ungen der § §  58 ff des Zivildienstgesetzes zu 

verschärfen. Insbesondere haben sich die für die Verwal­

tungsübertretungen vora�sehenen Strafobergrenzen als zu 

n �edri� er�iesen. Die Strafen, die Präsenzdiener bei gleich­

ar:igen Delik:2n zu gewärtigen haben, sind wesentlich 

strenger (vgl. 2.8. die § §  9 bis 11 des Militärstrafgesetzes). 

Weiters wäre es wünschenswert, das Zivfldienstgesetz dem In­

kraft treten der Novelle wiederzuverlautbaren. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des �ationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

• 13/SN-42/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesre�ierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der "Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesr egierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Ver:assungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 2S Ausfertigungen 
- -

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e "1 n 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 

ß4d/a"t-
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